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zu Regionalplanung 
Die Ausführungen zur regionalplanerischen Situation werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
zu Bauleitplanung 
Der Anregung zur Konkretisierung der Berücksichtigung der Immissionsbelange 
wird entsprochen und die Begründung ergänzt. Gegenüber der vorliegenden 
BImSchG-Genehmigung erfolgt keine Erweiterung, sondern sogar eine 
Verkleinerung der Freizeitmotorsportflächen. Auch dies soll in der Begründung 
verdeutlicht werden. 
 
Entsprechend der Anregung werden die Gutachten als Anlagen der 
Begründung aufgelistet und im Entwurfsbeschluss benannt. 
 
Durch den vorliegenden Bebauungsplanentwurf werden gegenüber der bislang 
gültigen BImSchG-Genehmigung keine grundsätzlich andersartigen Aktivitäten 
zugelassen, die neuartige immissionstechnische Auswirkungen haben und die 
anderen Plangebiete des Freizeitparks andersartig beeinflussen. Da der 
Fahrzeugpark gegenüber der BImSch-Genehmigung jedoch leicht modifiziert 
wird, soll vorsorglich bereits auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
eine ergänzende Schallbetrachtung durchgeführt werden, die das Ziel hat, 
Fahrzeugbewegungen nur in verträglichem Umfang zuzulassen. 
 
In Festsetzung Nr. 3 ist formuliert, dass eine motorsportliche Befahrung 
ausschließlich im Bereich der SO-Fläche, den privaten Verkehrsflächen, den 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie auf den Flächen mit 
Fahrrechten zulässig ist. Diese vier Bereiche sind zeichnerisch festgesetzt. 
 
Eine Planänderung muss deshalb nicht erfolgen. 
 
Die Hinweise zu Anforderungen an Planunterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
zu Untere Wasserbehörde 
Die Hinweise zum Gewässerschutz werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein Entwässerungskonzept befindet sich seit 2012 in Aufstellung. 
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Die Ausführungen zum planungsrechtlichen Bestand und zu 
landwirtschaftlichen Belangen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Hinblick auf die Nutzung der Waldwege durch den Freizeitmotorsport ist, wie 
angesprochen, aufgrund der regelmäßigen Befahrung von Verdichtungen und 
teilweise auch Wurzelschäden auszugehen. Ob diese größer sind als bei 
Walderntearbeiten, die ggf. mit schwerem Gerät ausgeführt werden, kann nur 
schwer prognostiziert werden. Bereits im BImSchG-Antrag erfolgte folgende  
Situationsbeschreibung: 
 
„Bei dem 4x4-Geländepark handelt es sich mit Ausnahme der nördlichen, 
offenen Sandabbaufläche in vollem Umfang um den ehemaligen 
Standortübungsplatz Fürstenau. Dieser wurde in der Vergangenheit durch seine 
militärische Inanspruchnahme regelmäßig stark beansprucht. Insbesondere die 
Befahrung durch unterschiedliche Panzerarten und sonstige geländegängige 
Fahrzeuge verursachte eine erhebliche Bodeninanspruchnahme (Verdichtung, 
Erosion wegen fehlenden Bewuchses), eine Schädigung des Randbewuchses 
(Kollisionen, Emissionen) sowie eine Verlärmung im Gesamtbereich. Durch die 
Nutzung des 4x4-Geländeparks ist diesbezüglich keine weitergehende 
Inanspruchnahme naturräumlicher Potenziale vorgesehen. Es werden nur 
bereits vorhandene Wege und Fahrflächen benutzt.“ 
[…] 
„Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind vom Charakter mit denen zum 
Zeitpunkt der militärischen Nutzung vergleichbar“. 
[…] 
„Die durch die Befahrung mit Geländefahrzeugen erfolgenden Beeinträch-
tigungen sind zwar nicht identisch, doch vom Störgrad für Fauna und Flora 
durchaus ebenfalls vergleichbar. Insofern erfolgen auch an dieser Stelle 
prinzipiell keine andersartigen Eingriffe. 
Inwieweit durch die zukünftige Frequentierung des 4x4-Geländeparkes 
innerhalb einer Woche höhere Belastungen vorliegen als während der 
militärischen Nutzung, kann nicht dezidiert bestimmt werden. Für die 
Wochenenden ist jedoch von einer i.d.R. höheren Beeinflussung des 
Naturraumes auszugehen“. 
 
Insofern hat die zukünftig zu erwartende Eingriffssituation einerseits einen 
tatsächlichen Bestand durch die ehemalige militärische Nutzung – darüber 
hinaus aber auch einen rechtlichen Bestand durch die vorliegende BImSchG-
Genehmigung. 
 
Die Befahrung der Wege und ihrer Randbereiche führt zu einer speziellen 
Artenzusammensetzung an Tieren und Pflanzen. So ist z. B. ein erhöhtes 
Kreuzkrötenvorkommen auszumachen. Eine deutliche Beeinträchtigung der 
Waldfunktion kann nicht festgestellt werden. Deshalb sind im Bereich der Wege 
auch keine speziellen Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Eine Änderung des B-Planes ist nicht erforderlich. 
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Die Kompensationshinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung und (Ab-)Wasserbeseitigung werden 
zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis zum Genehmigungsverfahren wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise auf Schallbelastungen im Bereich Lonnerbecke werden zur 
Kenntnis genommen. Im Rahmen der Beantragung der Verlängerung der 
BImSchG-Genehmigung (Bescheid vom 28.05.2014) wurde eine 
Schallprognose erstellt, die die Immissionsbelastung durch den 4x4-
Geländepark zum Inhalt hatte. Im Erläuterungsbericht 04/2014 wird dargestellt, 
wie weit die Auswirkungen der Flächen- sowie der Linienschallquellen reichen. 
Der Berechnung wurde ein digitales Geländemodell des Gebietes sowie seiner 
Umgebung zugrunde gelegt. 
 
Die Isophonenlinien zeigen, dass im Bereich der nächstgelegenen Wohnge-
bäude keine erheblichen Schallbelastungen zu erwarten sind. Das bedeutet 
nicht, dass die Fahrzeugbewegungen nicht zu hören sind, sondern dass die 
Richtwerte nach TA-Lärm nicht überschritten werden. 
 
Durch die aktuelle Bauleitplanung erfolgt gegenüber der genehmigten Nutzung 
eine deutliche Verkleinerung der befahrbaren Fläche. In dem relevanten Raum 
wird die Streckenführung zum Bereich des nächstgelegenen Wohngebäudes 
von Lonnerbecke um ca. 150 m zurückgenommen. 
 
Dadurch wird unabhängig von den eingehaltenen Richtwerten weitergehend 
den Schutzbedürfnissen der Anwohner Rechnung getragen. 
 
 
Änderungen des B-Planes sind nicht erforderlich. 
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Die Hinweise zum Leitungsnetz werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise zu Versorgungseinrichtungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis zu Erschließungsaspekten wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis zu Bodenfunden wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Zuständigkeitshinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Bebauungsplan Nr. 63 der Stadt Fürstenau sowie auch der Bebauungsplan 
Nr. 27 der Gemeinde Bippen – jeweils mit dem Titel „Motorsportanlage“ – sollen 
eine planungsrechtliche Grundlage für den Betrieb der bisherigen 
Motorsportnutzung auf Basis der bestehenden BImSchG-Genehmigung bilden. 
Ziel der Planungen ist es, eine möglichst umweltverträgliche Freizeitnutzung 
zuzulassen. Deshalb soll der primär vorhandene Wald mit den integrierten § 30-
Biotopen vollständig erhalten werden. Eingriffe in Natur und Landschaft werden 
ausschließlich auf bereits in der Vergangenheit in Anspruch genommene 
Flächen beschränkt. Die zur Befahrung zukünftig zugelassenen Wege sind 
sämtlich in der Landschaft vorhanden und durch die BImSchG-Genehmigung 
bereits zur motorsportlichen Nutzung legitimiert. Zur Vermeidung von Eingriffen 
wird auf eine über die bislang vorliegende Genehmigung hinausgehende 
Nutzungsermöglichung zusätzlich bereits vorhandener Wege verzichtet. 
Weitergehend wird auf die bisherige Nutzung in einem östlichen und einem 
westlichen Randbereich des bislang genehmigten Motorsportbereiches 
verzichtet. 
 
Die gegenüber zuvor bereits militäranthropogen bedingten Eingriffe werden 
durch die Bauleitplanung allein in dem Bereich des Biwakplatzes in verstärktem 
Maße ermöglicht. 
 
Die berechneten Eingriffshöhen werden durch vorab (als Poollösung) bereits 
durchgeführte Maßnahmen innerhalb des Gebietes vollständig kompensiert. 
 
Artenschutzrechtliche kritische Auswirkungen durch die bisherige Nutzung 
konnten bislang nicht festgestellt werden. Die diesbezüglichen Prüfungen 
wurden als Fauna-Monitoring durchgeführt. Durch die bisherige Nutzung als 
4x4-Geländepark wurden keine relevanten Beeinträchtigungen festgestellt. 
Potenziale für zusätzliche kompensatorische Maßnahmen werden jedoch 
gesehen. 
 
Die beiden Bebauungspläne ergeben damit die planungsrechtliche Basis für 
eine städtebaulich und ökologisch verträgliche Freizeitnutzung. Der Motorsport 
ist dabei ein Baustein des Gesamtkonzeptes, welches behutsam, aber auch 
kontinuierlich weiterentwickelt und sukzessive für weitere planungsrechtliche 
Verfahren vorbereitet wird. 
 
Im Bebauungsplan Nr. 63 wird konkretisiert, in welchen Bereichen eine 
Motorsportnutzung stattfinden darf und welche Wege befahren werden dürfen. 
Für den Betrieb des Parks wird es jedoch auch eine die Nutzungsverhältnisse 
konkretisierende BImSchG-Genehmigung geben müssen. Insofern werden viele 
Details der Nutzung nicht im B-Plan-Verfahren, sondern in der ergänzenden 
BImSchG-Genehmigung geregelt. 
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Viele der aufgezeigten Problemfelder sind daher nicht im Bebauungsplan, 
sondern im Rahmen der jetzigen und auch künftigen BImSchG-Genehmigung 
zu regeln. Der Fürstenauer Wach- und Sicherheitsdienst führt während der 
Parköffnungszeiten regelmäßige Kontrollen im Gelände durch. Verstöße gegen 
die Verhaltensregeln werden dabei geahndet, ggf. werden auch Platzverweise 
ausgesprochen. Beschädigungen werden durch eine vom Ferienpark 
beauftragte Firma behoben.  
 
Änderungen der vorliegenden Bauleitplanung sind nicht erforderlich. 
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